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490. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 30. Oktober 1980 betreffend
die Durchführung des Bundesrechenamtsge-
setzes im Wirkungsbereich des Verfassungs-
gerichtshofes (11. Bundesrechenamtsverord-

nung)

Auf Grund des § 8 Abs. 1 des Bundesrechen-
amtsgesetzes, BGBl. Nr. 123/1978, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes verord-
net:

Das Bundesrechenamt übernimmt im Wir-
kungsbereich des Verfassungsgerichtshofes die im
§ 2 Abs. 1 2 1, 4 und 7 des Bundesrechenamts-
gesetzes genannten Aufgaben. Dies gilt für die
im § 2 Abs. 1 Z 4 des Bundesrechenamtsgesetzes
genannten Aufgaben nur insoweit, als es sich hie-
bei um Geldentschädigungen nach den §'§ 4 und 5
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl.
Nr. 85, handelt.

Androsch

491. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 13. Oktober 1980 betreffend
die Durchführung des Bundesrechenamtsge-
setzes im Wirkungsbereich der Präsident-
schaftskanzlei (12. Bundesredienamtsverord-

nung)

Auf Grund des § 8 Abs. 1 des Bundesrechen-
amtsgesetzes, BGBl. Nr. 123/1978, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundespräsidenten verord-
net:

Das Bundesrechenamt übernimmt im Wir-
kungsbereich der Präsidentschaftskanzlei die im

§ 2 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 des Bundesrechenamts-
gesetzes genannten Aufgaben. Dies gilt für die im
§ 2 Abs. 1 Z 3 des Bundesrechenamtsgesetzes ge-
nannten Aufgaben nur insoweit, als es sich hie-
bei um Geldleistungen nach den §§ 1, 5 und 17
des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, handelt.

Androsch

4 9 2 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 30. Oktober 1980 betreffend
die Durchführung des Bundesrechenamtsge-
setzes im Wirkungsbereich des Bundes-
kanzleramtes (13. Bundesrechenamtsverord-

nung)

Auf Grund der §§ 4, 5 und 8 Abs. 1 des Bun-
desrechenamtsgesetzes, BGBl. Nr. 123/1978, wird
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, hin-
sichtlich der §§4 und 5 dieses Gesetzes auch im
Einvernehmen mit dem Rechnungshof, verord-
net:

§ 1. Das Bundesrechenamt übernimmt im Wir-
kungsbereich des Bundeskanzleramtes

1. die im § 2 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 des Bundes-
rechenamtsgesetzes genannten Aufgaben.
Dies gilt für die im § 2 Abs. 1 Z 3 des
Bundesrechenamtsgesetzes genannten Auf-
gaben nur insoweit, als es sich hiebei um
Geldleistungen nach den §§ 1, 6, 9 und 17
des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972,
handelt;

2. die Zahlbarstellung der Beiträge des Bundes
zur vertraglichen Krankenversicherung der
Bediensteten mit Dienstort im Ausland.
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§ 2. Von der Mitwirkung des Bundesrechen-
amtes nach § 1 sind ausgenommen:

1. jene Teile der den Bediensteten mit Dienst-
ort im Ausland nach § 21 des Gehaltsgesetzes
1956, BGBl. Nr. 54, gebührenden Auslands-
verwendungszulagen, die der Abgeltung der
Erziehungs-, Wohnungs- und Hauspersonal-
kosten dienen, sowie der Zulage für interi-
mistische Geschäftsträger und

2. die Geldleistungen für die Bediensteten der
Österreichischen Staatsdruckerei, die nach
dem Kollektivvertrag für das graphische Ge-
werbe Österreichs entlohnt werden.

Androsch

4 9 3 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 30. Oktober 1980 betreffend
die Durchführung des Bundesrechenamtsge-
setzes im Wirkungsbereich des Bundesmini-
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie

(14. Bundesrechenamtsverordnung)

Auf Grund des § 8 Abs. 1 des Bundesrechen-
amtsgesetzes, BGBl. Nr. 123/1978, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie verordnet:

Das Bundesrechenamt übernimmt im Wir-
kungsbereich des Bundesministeriums für Handel,
Gewerbe und Industrie die im § 2 Abs. 1 Z 1
und 7 des Bundesrechenamtsgesetzes genannten
Aufgaben.

Androsch

4 9 4 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 4. November 1980 über die
Ausgabe von Scheidemünzen zu 20 Schilling

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes
1963, BGBl. Nr. 178, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 118/1980 wird verordnet:

§ 1. Ab dem 10. Dezember 1980 werden
Scheidemünzen zu 20 Schilling ausgegeben.

§ 2. Die Münzen sind aus einer Legierung von
920 Tausendteilen Kupfer, 60 Tausendteilen Alu-
minium und 20 Tausendteilen Nickel herzustel-
len. Der Durchmesser der Münze hat 27,7 mm,
ihr Stückgewicht 8 g zu betragen.

§ 3. Für die äußere Gestalt der Münze sind die
Abbildung und folgende Bestimmungen maßge-
bend:

(1) Die eine Seite der Münze hat in einem
plastisch punktierten Feld mit stumpfen Ecken
auf vertieftem blanken Grund die Zahl „20"
sowie eine Mittellinie als Horizont mit Bäumen
und darunter die Jahreszahl der Prägung zu zei-
gen. Die Umschrift hat „Zwanzig Schilling" zu
lauten.

(2) Die andere Seite der Münze hat neun
Figuren, welche die neun Bundesländer symboli-
sieren, zu zeigen, wobei die mittlere Figur, der
sich die äußeren zuwenden, den Brustschild des
Bundeswappens in die Höhe hebt; darunter befin-
det sich ein strahlenartig aufgeteiltes Feld, das
einen Acker andeutet. Die Umschrift hat „Repu-
blik Österreich" zu lauten.

(3) Beide Seiten sind mit einer erhöhten Rand-
leiste zu umrahmen. Der Rand der Münze ist
glatt zu gestalten und hat 19 Punkte aufzuweisen.

Androsch
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4 9 5 . Kundmachung des Bundesministers für
Finanzen vom 10. November 1980 betreffend
die Großverkaufspreise und den Absolutie-

rungszuschlag für Branntwein

Artikel I

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 6. November 1980 (Gesetz
vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180) werden
die Preise im Großverkauf und der Absolutie-
rungszuschlag für den von der Verwertungs-
stelle des Österreichischen Branntweinmonopols
abgegebenen Branntwein mit Gültigkeit vom
1. Jänner 1981 wie folgt festgesetzt:

Artikel II

Zu dem Kaufgeld, das nach den Verkaufs-
preisen und dem Absolutierungszuschlag gemäß
Artikel I berechnet wird, kommt die Umsatz-
steuer nach dem jeweils geltenden Steuersatz,
die gesondert ausgewiesen wird.

Androsch
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